
H a u p t s a t z u n g 
 

d e r  G e m e i n d e  Z e h n a 
 
 

Präambel 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2004 (GVOBl. M - V       
S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V  
S. 410), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Zehna vom 09.07.2009 und nach 
Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 
 

 
 

§ 1 
Wappen / Dienstsiegel 

 
(1) Die Gemeinde führt das kleine Landessiegel mit dem Wappenbild des Landesteils 
Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und Krone und der 
Umschrift “GEMEINDE ZEHNA  LANDKREIS GÜSTROW“. 
 
(2) Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten. Der Bürgermeister 
kann weitere leitende Bedienstete des Amtes Güstrow – Land mit der Führung des 
Dienstsiegels beauftragen. 
 

 
§ 2 

Gemeindegebiet 
 
(1) Die Gemeinde Zehna wird begrenzt: 
Im Norden durch die Gemeinde Gutow                          
im Osten durch die Stadt Krakow am See                             
im Süden durch die Gemeinde Lohmen, Reimershagen                             
im Westen durch  die Gemeinde Lohmen                         
 
(2) Das Gemeindegebiet umfasst folgende Orte: 
Zehna, Neuhof, Braunsberg, Groß Breesen, Klein Breesen 
                                      
(3) Die Orte führen ihren Namen als Zusatz zu dem Namen der Gemeinde.  
 
(4) Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 
 
        
 

§ 3 
Rechte der Einwohner 

 
(1) Der Bürgermeister kann mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohner 
der Gemeinde einberufen. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf einzelne 
Orte und Ortsteile durchgeführt werden. 
 
 
(2) Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung 
unterrichtet er oder ein von ihm beauftragter Sachverständiger über die Ziele und 
Auswirkungen des Vorhabens. Anschließend haben die Einwohner die Gelegenheit, die 



Ausführungen zu erörtern. An der Erörterung nehmen die von der Gemeindevertretung 
bestimmten Mitglieder teil. 
 
(3) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsange- 
legenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden müssen, sollen dieser in 
einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 
 
(4) Die Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen 
Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an den Bürgermeister sowie alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die 
Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der 
nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit 
bis zu 30 Minuten vorzusehen. 
 
(5) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeinde- 
vertretung über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten. 
 
 

§ 4 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Vertretung der Bürger führt den Namen Gemeindevertretung, die Mitglieder der 
Gemeindevertretung führen die Bezeichnung Gemeindevertreter. 
 
(2) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich. 
 
(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen 
2. einzelne Steuer- und Abgabenangelegenheiten 
3. Gründstücksgeschäfte 
4. Vergabe von Aufträgen 
 
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, 
Angelegenheiten der Ziffern 1-4 in öffentlicher Sitzung behandeln. 
 
(4) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens 10 Arbeitstage vorher beim 
Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Gemeindevertreter-
sitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spätestens 
innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 
 
 

 
§ 5 

Ausschüsse 
 
(1) Es wird ein Haupt- und Finanzausschuss gebildet. 
Er besteht aus 5 Mitgliedern der Gemeindevertretung, darunter die Vorsitzenden der 
beratenden Ausschüsse. 
Die Aufgaben bestehen in der Koordinierung der Arbeit der anderen Ausschüsse, in 
Dringlichkeitsentscheidungen,  die keinen Aufschub dulden. Diese bedürfen der Schriftform 
und nachträglichen Bestätigung durch die Gemeindevertretung. Die nachträgliche 
Genehmigung ist in der nächstmöglichen Sitzung der Gemeindevertretung einzuholen. 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Aufgaben des Finanz- und Haushaltswesen, 
einschließlich Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben gemäß § 36 KV M-V,  
Abs. 2 wahr. 
 



(2) Die weiteren Ausschüsse der Gemeindevertretung setzen sich aus 5 Mitgliedern 
zusammen. Neben einer Mehrheit von Gemeindevertretern können auch sachkundige 
Einwohner mitarbeiten. 
 
(3) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 
 
Name       Aufgabengebiet 
 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung,                     Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, 
Bau, Verkehr und Umwelt                                        Wirtschaftsförderung 
                                                                                 Hoch-, Tief und Straßenbauangelegen-  
                                                                                 heiten 
                                                                                 Denkmalpflege, Probleme der Klein- 
                                                                                 gartenanlagen 
                                                                                 Umwelt- und Naturschutz, Landschafts- 
                                                                                 pflege 
 
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur                     Betreuung der Schul- und Kulturein- 
und Sport                                                                 richtungen 
                                                                                 Kulturförderung und Sportentwicklung 
                                                                                 Jugendförderung, Kindertagesstätten, 
                                                                                 Sozialwesen, Fremdenverkehr   
                                                                     
(4) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich, aber sie können in 
Abhängigkeit vom Beratungsgegenstand auch öffentlich durchgeführt werden. 
  
(5) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss des Amtes Güstrow-Land übertragen. 
 
 

§ 6 
Bürgermeister/Stellvertreter 

 
(1) Der Bürgermeister ist gleichzeitig Vorsitzender der Gemeindevertretung. Er und seine 2 
Stellvertreter werden für die Wahlperiode der Gemeindevertretung gewählt. 
 
(2) Er trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4  KV M-V unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
       
1. im Rahmen dessen Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, 

unterhalb der Wertgrenze von 2.500,- € sowie bei wiederkehrenden Leistungen unterhalb 
der Wertgrenze von 250,- € der Leistungsrate 
 

2. im Rahmen dessen Nr. 2 bei überplanmäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze von 
10% der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr als 500,- € sowie bei 
außerplanmäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze von 2.500,- € je Ausgabenfall 
 

3. bei Verfügung über Gemeindevermögen, insbesondere bei Veräußerung oder Belastung 
von Grundstücken unterhalb der Wertgrenze von 2.500,- €, bei Hingabe von Darlehen,  
die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, bis zu 10.000,- € sowie bei 
Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes unterhalb der Wertgrenze von 
50.000,- € 
 

(3) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne des Absatzes 2 zu 
unterrichten. 
 



(4) Die Gemeindevertretung überträgt dem Bürgermeister die Entscheidungsbefugnis zum 
gemeindlichen Einvernehmen gem. § 36 Baugesetzbuch (BauGB) für Vorkaufsrechts-  
verzichte (§§ 24-28 BauGB) und für Bauanträge (§§ 33,34,35 BauGB). Der Bürgermeister ist 
der Gemeindevertretung über seine Entscheidungen rechenschaftspflichtig und entscheidet 
selbst entsprechend der Kompliziertheit des Antrages über eine beratende Beteiligung des 
Bauausschusses oder einer Beteiligung der Gemeindevertretung. 
 
(5) Erklärungen der Gemeinde i. S. d. § 39 Abs. 2 KV M-V bis zu einer Wertgrenze von  
2.500,- EUR bzw. von 250,- EUR bei wiederkehrenden Verpflichtungen können vom 
Bürgermeister allein bzw. durch einen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in 
einfacher Schriftform ausgefertigt werden. 
 
(6) Dringlichkeitsentscheidungen des Bürgermeisters (§ 39 Abs. 3 KV M-V) bedürfen der 
Schriftform und nachträglichen Bestätigung durch die Gemeindevertretung. Die nachträgliche 
Genehmigung ist in der nächstmöglichen Sitzung der Gemeindevertretung einzuholen. 
 

 
§ 7 

Entschädigungsordnung 
 

(1) Der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 500,- € /Monat.  
 
(2) Die Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver- 
ordnung bei Verhinderung des Bürgermeisters für ihre besondere Tätigkeit eine Aufwands- 
entschädigung. 
 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse erhalten für die Teilnahme 
an Sitzungen          
                                    - der Gemeindevertretungen 

      - der Ausschüsse 
 
eine pauschalierte sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,- €. 
Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. 
 
(4) Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 38,- €. 
 

 
 

§ 8 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Abdruck im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Güstrow – Land, dem „Amtskurier“. 
Das Bekanntmachungsblatt erscheint jeden 1. Mittwoch im Monat  und wird an alle 
Haushalte des Amtes Güstrow - Land kostenlos verteilt.  
Einzelexemplare des „Amtskurieres“ sind kostenlos in der Amtsverwaltung erhältlich. 
Der Bezug als Einzelexemplar oder im Abonnement kann gegen Erstattung der 
Versandkosten unter folgender Adresse beantragt werden: Amt Güstrow-Land, Der 
Amtsvorsteher, Haselstraße 4, 18273 Güstrow bzw. unter der Postfachadresse PF 1463, 
18264 Güstrow 
 
(2) Die Bekanntmachung ist bewirkt mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtskurieres“. 
Die Bekanntmachung von Karten, Plänen oder Zeichnungen, die Bestandteil einer Satzung 
sind, ist mit Bekanntmachung des Wortlautes der Satzung bewirkt. 



 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 
Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit 
gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem 
ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 
 
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 festgelegten Form infolge 
besonderer Umstände oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die 
Bekanntmachung ersatzweise nur durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln der 
Gemeinde. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die 
öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 unverzüglich nachgeholt. 
 
(5) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung werden durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln öffentlich bekanntgemacht. 
 
(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich in: 
Zehna              neben dem Gemeindebüro Dorfstraße 2 
                                   neben dem Containerstandort Dorfstraße 47 
                                   neben dem Wohnhaus Ringstraße 12 
                                   gegenüber dem Wohnhaus Neue Ringstraße 10  
Braunsberg  neben dem Containerstandort 
Klein Breesen  am alten Wasserwerk 
Groß Breesen  neben der Bushaltestelle 
Neuhof  neben dem Wohnhaus Nr. 3                        
  
  
 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 23.02.2005 außer Kraft. 
 
 
 
Zehna, d. 10.09.2009                          
 
 
 
Lange 
Bürgermeister 
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